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Hinweise 
zum Wettbewerb „Aktion saubere Landschaft“ 

 
 
 
Am Wettbewerb „Aktion saubere Landschaft“ können sich Privatpersonen, Orts- und Heimatvereine, 
Dorfgemeinschaften, Schulen und alle andere örtlichen Organisationen beteiligen. Der Wettbewerb 
soll insbesondere dazu beitragen, dass Umweltbewusstsein in der Bevölkerung zu sensibilisieren. 
 
 
Welche Aktionen werden berücksichtigt? 
 
Alle Aktionen, bei denen wilde Abfallablagerungen in der freien Landschaft, also beispielsweise in 
Wäldern, Grünanlagen sowie an den Ufern der Flussabläufe und Seen, beseitigt werden. Wichtig ist, 
dass die eingesammelten Abfälle, in der Regel Haus- und Sperrmüll, auf der Müll-Umschlagstation 
des Landkreises Oldenburg in 27801 Neerstedt beseitigt werden. Verwertbare Stoffe (z.B. Altglas) 
sollten einer Verwertung zugeführt werden. Umweltgefährdende Substanzen (Altölkanister, 
Farbeimer usw.) sind, soweit es sich um Kleinmengen handelt, bei den stationären Problemstoff-
sammelstellen zu entsorgen. 
 
 
Welcher Teilnahmezeitraum gilt? 
 
Der Teilnahmezeitraum beginnt am 01. September und läuft zum 30. April des darauffolgenden 
Jahres. Der Schwerpunkt der Aktionen sollte jedoch in den Herbst gelegt werden. 
 
 
Wie und wo können durchgeführte Aktionen gemeldet werden? 
 
Aufräum- und Säuberungsaktionen sind dem Landkreis Oldenburg innerhalb von zwei Monaten nach 
Ablauf des Teilnahmezeitraumes, also bis Ende Juni, in schriftlicher Form zu melden. Da die besten 
Leistungen mit einer kleinen Anerkennungsprämie honoriert werden, sollten möglichst genaue 
Angaben zu den Aktionen gemacht werden. So sind Angaben zur Stunden-Einsatzzeit und zur Zahl 
der beteiligten Helfer sehr wichtig. Ebenso sollte neben der eingesammelten Abfallmenge mitgeteilt 
werden, um welche Abfallarten es sich gehandelt hat. Sofern die Abfälle mit eigenen Fahrzeugen der 
Müll-Umschlagstation zugeführt worden sind, sollte auch dies vermerkt werden. 
 
 
Wie erfolgt die Prämierung? 
 
Wie bereits erwähnt, werden die besten gemeldeten Aktionen mit einer kleinen Anerkennungsprämie 
honoriert. Die Bewertung und Prämierung erfolgt im Spätsommer eines jeden Jahres. Die Gewinner 
werden vom Landkreis Oldenburg benachrichtigt. 
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